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A. 1 Erneute öffentliche Auslegung 
 

Der Bau- und Planungsausschuss des 
Rates der Stadt Geldern hat in seiner 
Sitzung am 20.09.2023 den Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 154 „Im 
Lüßfeld“ sowie die Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und den da-
zugehörigen Anlagen gebilligt und die 
erneute Offenlage gemäß § 4a (3) i. V. 
m. § 3 (2) BauGB beschlossen. We-
sentliches Ziel der Planung ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Entwicklung von 
Wohnbaugrundstücken in Veert. 
 
Die Änderung betrifft die Einarbeitung 
von zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen zum Thema Lärmschutz in 
Bezug auf Verkehrslärm. Auch wurden 
eine Festsetzung zum Thema Gewäs-
serschutz konkretisiert und unter ande-
rem Hinweise redaktionell fortgeschrie- 

ben und ergänzt. Die Änderungen in 
den Unterlagen ist durch rote Schrift 
markiert. Da mit den Änderungen die 
Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, ist eine erneute Offenlage ge-
mäß § 4a (3) i. V. m. § 3 (2) BauGB 
möglich. 
 
Das Plangebiet wird gebildet aus dem 
Flurstück 1042 (teilweise) der Flur 4 der 
Gemarkung Veert, aus den Flurstücken 
86, 211 (teilweise), 1046 (teilweise), 
1118, 1176 (teilweise), 1177, 1211, 
1212 (teilweise) und 1220 (teilweise) 
der Flur 5 der Gemarkung Veert, aus 
den Flurstücken 279 (teilweise), 283, 
293 (teilweise), 367 (teilweise) der Flur 
9 der Gemarkung Veert sowie aus den 
Flurstücken 1, 821, 875 (teilweise), 878 
(teilweise), 888 (teilweise) und 891 (teil-
weise) der Flur 10 der Gemarkung Ve-
ert und ist ca. 8,5 ha groß. Das Plange-
biet zum Bebauungsplan Nr. 154 „Im 
Lüßfeld“ wird unter Punkt A.2 abgebil-
det. 
 
Soweit in den ausliegenden Unterlagen 
auf weitere Bestimmungen - Gesetze, 
Verordnungen, Richtlinien, DIN-Vor-
schriften, technische Regelwerke o.ä. - 
Bezug genommen wird, so werden 
diese zu jedermanns Einsicht bei der 
vorgenannten auslegenden Stelle be-
reitgehalten. 
 
Der nicht innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans Nr. 154 zu 
erbringende Ausgleich in Bezug auf die 
Umsetzung des Wohngebiets „Im 
Lüßfeld“ im Umfang von 98.989 Ökolo-
gischen Wertpunkten wird auf Kosten 
des Vorhabenträgers durch das aner- 
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kannte Ökokonto „Thorayshof“ in 
Winnekendonk (Kevelaer, Gemarkung 
Winnekendonk, Flur 16, Flurstücke 308, 
356, 357, 358) erbracht. 
 
Extern erforderliche Kompensations-
maßnahmen durch die Umsetzung der 
Flächen für den Gemeinbedarf Einrich-
tungen und Anlagen Feuerwehr im Um-
fang von 4.125 Ökologischen Wert-
punkten werden durch das anerkannte 
Ökokonto Wasserwerk Hartefeld der 
Stadtwerke Geldern in der Gemarkung 
Geldern-Vernum erbracht (Zuordnung: 
Flur 2, Flurstück 142, Abbuchung von 
1.691 Ökologische Wertpunkten; Flur 1, 
Flurstück 85, Abbuchung von 2.434 
Ökologischen Werteinheiten). 
 
Die Unterlagen des Entwurfs ein-
schließlich der Begründung mit Umwelt-
bericht, dem Gutachten zur Boden- und 
Baugrunduntersuchung, dem Verkehrs-
gutachten, dem schalltechnischen Gut-
achten Sportlärm, dem schalltechni-
schen Gutachten Verkehrslärm, der 
schalltechnischen Untersuchung Feuer-
wehrgerätehaus, der Lichtimmissions-
untersuchung, der archäologischen 
Sachverhaltsermittlung Abschlussbe-
richt, dem artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag, dem Straßenbaulageplan Nord, 
dem Straßenbaulageplan Süd, die um-
weltbezogenen Stellungnahmen aus 
der öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 
(2) und 4 (2) BauGB sowie die umwelt-
bezogenen Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB werden in der Zeit 
vom 04.10.2023 bis einschließlich 
dem 18.10.2023 auf dem Flur des 2. 
Obergeschosses des Verwaltungsge-
bäudes I der Stadt Geldern, Issumer 
Tor 36, 47608 Geldern (gegenüber den 
Büros 330 und 331) ausgelegt. An-
sprechpartner bei der Stadt Geldern ist 
hier Herr Niedling (Telefon 02831-
398372; E-Mail: jan.niedling@gel-
dern.de). 
 
Während dieser Zeit können die vorge-
nannten Unterlagen ebenfalls auf der 
Internetseite der Stadt Geldern im Be-
reich Bauleitplanung & Öffentlichkeits-
beteiligung unter 

https://www.geldern.de/de/dienstleis-
tungen/bauleitplanung-und-oeffent-
lichkeitsbeteiligung/ eingesehen wer-
den. Der Beschluss und seine Anlagen 
können ebenso im Ratsinformations-
system der Stadt Geldern unter 
www.geldern.de abgerufen werden. Die 
Unterlagen sind auch über das zentrale 
Internetportal des Landes Nordrhein-
Westfalen unter https: www.bauleitpla-
nung.nrw.de abrufbar. 
 
In diesem Zeitraum besteht für alle Bür-
gerinnen und Bürger die Gelegenheit, 
Stellungnahmen zu den vorgenannten 
Unterlagen abzugeben, jedoch nur zu 
den geänderten bzw. ergänzten Teilen 
in roter Schrift gemäß § 4a (3) i. V. m. § 
3 (2) BauGB. Dies kann während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwal-
tung Geldern mündlich zur Niederschrift 
in den Büros 330 sowie 331 des Teams 
Stadtplanung, schriftlich an den Bürger-
meister der Stadt Geldern, Bereich 
Stadtentwicklung und Stadtplanung, 
Postfach 1448 in 47594 Geldern oder 
per E-Mail an planungsabteilung@gel-
dern.de erfolgen.  
 

 Über den Inhalt des Bebauungsplanes 
Nr. 154 „Im Lüßfeld“ und die dazugehö-
rige Begründung einschließlich Umwelt-
bericht sowie den Anlagen sowie über 
die Ziele und Zwecke der Planung wird 
auf Verlangen von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Teams Stadtpla-
nung in den Büros 330 und 331 Aus-
kunft erteilt. 
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A.2. Übersicht des Plangebietes des Be-
bauungsplanes Nr. 154 „Im Lüßfeld“ 
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B. Hinweise 
 
B.1. Verfahren 

 
1. Stellungnahmen können während 

der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. 

2. Stellungnahmen sollen elektronisch 
übermittelt werden, können bei Be-
darf aber auch auf anderem Weg 
abgegeben werden. 

3. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben. 

4. Die Planunterlagen können auf dem 
Flur des 2. Obergeschosses des 
Verwaltungsgebäudes I der Stadt 
Geldern, Issumer Tor 36, 47608 
Geldern (gegenüber den Büros 330 
und 331) eingesehen werden. 

 
Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen, jedoch nur zu den ge-
änderten bzw. ergänzten Teilen in roter 
Schrift gemäß § 4a (3) i. V. m. § 3 (2) 
BauGB abgegeben werden. 

 
 
B.2. Umweltbezogene Unterlagen 

 
Es liegen folgende umweltbezogene 

Unterlagen zur Einsichtnahme vor: 
1. Planzeichnung und textliche Fest-

setzungen 
2. Begründung und Umweltbericht 
3. Gutachten zur Boden- und Bau-

grunduntersuchung, Dipl. Geopl. 
Veronika Steinberg, Grefrath, Au-
gust 2020 

4. Verkehrsgutachten, DTV Ver-
kehrsconsult GmbH, Aachen, Au-
gust 2021 

5. Schalltechnisches Gutachten Sport-
lärm, Ingenieurbüro Richters & 
Hüls, Ahaus, Mai 2023 

6. Schalltechnisches Gutachten Ver-
kehrslärm, Ingenieurbüro Richters 
& Hüls, Ahaus, August 2023 

7. Schalltechnische Untersuchung 
Feuerwehrgerätehaus, Peutz Con-
sult GmbH, Düsseldorf, April 2023 

8. Lichtimmissionsuntersuchung, 
Peutz Consult GmbH, Düsseldorf, 
Mai 2023 

9. Archäologische Sachverhaltsermitt-
lung Abschlussbericht, archaeolo-
gie.de, Moers, Dezember 2021 

10. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
Ingenieur- und Planungsbüro 
LANGE GmbH & Co. KG, Moers, 
Mai 2023 

11. Straßenbaulageplan Nord und Stra-
ßenbaulageplan Süd, Ingenieur-
büro Kay Stewering, Geldern, März 
2023 

12. Eingegangene Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 
(1) und 4 (1) BauGB 

13. Eingegangene Stellungnahmen aus 
der öffentlichen Auslegung gemäß 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
Die o.g. Unterlagen enthalten um-
weltbezogene Informationen zu den 
folgenden Themenfeldern: 

 
Informationen zum Schutzgut Mensch: 
finden sich in [1.], [2.], [4.], [5.], [6.], [7.], 
[8.], [11.], [12.] (Stellungnahmen Stra-
ßen NRW vom 02.08.2021 bzw. 
17.08.2021 bzw. 30.11.2021; Stellung-
nahme Deutsche Telekom Technik 
GmbH vom 03.08.2021; Stellungnahme 
Deutsche Bahn AG vom 04.08.2021; 
Stellungnahme Westnetz GmbH vom 
19.08.2021; Stellungnahme Bezirksre-
gierung Düsseldorf – Kampfmittelbesei-
tigungsdienst - vom 10.08.2021; Stel-
lungnahme Bezirksregierung Düssel-
dorf vom 27.08.2021; Stellungnahme 
Kreisverwaltung Kreis Kleve, Fachbe-
reich Technik, Abteilung Bauen und 
Umwelt vom 30.08.2021; Stellung-
nahme NABU Kreisverband Kleve e.V. 
vom 12.09.2021) und [13.] (Stellung-
nahmen Straßen NRW vom 
06.07.2023; Stellungnahme Westnetz 
GmbH vom 07.07.2023;Stellungnahme 
Deutsche Telekom Technik GmbH vom 
18.07.2023; Stellungnahme Kreisver-
waltung Kreis Kleve, Fachbereich Tech-
nik, Abteilung Bauen und Umwelt vom 
23.08.2023) 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu 
Auswirkungen auf das Woh-
numfeld sowie zu Auswirkun-
gen der Planung durch Emissi-
onen wie Lärm (Verkehrslärm, 
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Sportanlagenlärm, Anlagenbe-
zogener Lärm) und Lichtimmis-
sionen (Flutlichtanlage Sport-
lärm) 

 es werden Aussagen zu zu-
künftigen Verkehrsbelastungen 
getroffen sowie zu der zukünfti-
gen Erschließung des Bauge-
bietes  

 es werden Aussagen zur 
Kampfmittelsituation getroffen 

 es werden Aussagen zur Hoch-
wassersituation und zur Klima-
anpassung getroffen 

 Verlegung von Medien (u.a. 
Strom, Wasser, Gas) 

 
Informationen zum Schutzgut Tier- und 
Pflanzenarten: 
finden sich in [1.], [2.], [10.], [11.] (Stel-
lungnahme Kreisverwaltung Kreis 
Kleve, Fachbereich Technik, Abteilung 
Bauen und Umwelt vom 30.08.2021; 
Stellungnahme NABU Kreisverband 
Kleve e.V. vom 12.09.2021) und [13.] 
(Stellungnahme Kreisverwaltung Kreis 
Kleve, Fachbereich Technik, Abteilung 
Bauen und Umwelt vom 23.08.2023) 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu Bio-
toptypen; Lebensraumpotenzial 
für Brutvögel, Fledermäuse, 
Amphibien und Reptilien; Aus-
wirkungen durch Lebensraum-
verlust; Artenschutz; Maßnah-
men zur Vermeidung und Ver-
minderung erheblicher Beein-
trächtigungen  

 
Informationen zum Schutzgut Boden, 
Schutzgut Fläche: 
finden sich in [1.], [2.], [3.], [12.] (Stel-
lungnahme Bezirksregierung Düssel-
dorf – Kampfmittelbeseitigungsdienst - 
vom 10.08.2021; Stellungnahme Geolo-
gischer Dienst vom 26.08.2021; Stel-
lungnahme Bezirksregierung Arnsberg 
vom 27.08.2021; Stellungnahme Be-
zirksregierung Düsseldorf vom 
27.08.2021; Stellungnahme Kreisver-
waltung Kreis Kleve, Fachbereich Tech-
nik, Abteilung Bauen und Umwelt vom 
30.08.2021; Stellungnahme NABU 
Kreisverband Kleve e.V. vom 
12.09.2021) und [13.] (Stellungnahme 

Kreisverwaltung Kreis Kleve, Fachbe-
reich Technik, Abteilung Bauen und 
Umwelt vom 23.08.2023) 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu Bo-
dentypen und -funktionen; Flä-
cheninanspruchnahme; Auswir-
kungen durch Bodenversiege-
lung 

 es werden Aussagen zur 
Kampfmittelsituation, zur Erd-
bebengefährdung und zur 
Bergbausituation getroffen 

 
Informationen zum Schutzgut Wasser: 
finden sich in [1.], [2.], [3.], [12.] (Stel-
lungnahme Bezirksregierung Düssel-
dorf vom 27.08.2021; Stellungnahme 
Kreisverwaltung Kreis Kleve, Fachbe-
reich Technik, Abteilung Bauen und 
Umwelt vom 30.08.2021; Stellung-
nahme Wasser und Bodenverband 
Baaler Bruch vom 30.08.2021; Stel-
lungnahme NABU Kreisverband Kleve 
e.V. vom 12.09.2021) und [13.] (Stel-
lungnahme Wasser und Bodenverband 
Baaler Bruch vom 18.08.2023; Stel-
lungnahme Kreisverwaltung Kreis 
Kleve, Fachbereich Technik, Abteilung 
Bauen und Umwelt vom 23.08.2023) 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu 
Grundwasser; Oberflächenge-
wässern; Überschwemmungs-
bereichen und Hochwasserge-
fahren 

 
Informationen zum Schutzgut Land-
schaft: 
finden sich in [1.], [2.], [9.] und [12.] 
(Stellungnahme Bezirksregierung Düs-
seldorf vom 27.08.2021; Stellungnahme 
Kreisverwaltung Kreis Kleve, Fachbe-
reich Technik, Abteilung Bauen und 
Umwelt vom 30.08.2021; Stellung-
nahme NABU Kreisverband Kleve e.V. 
vom 12.09.2021) 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zum 
Landschaftsschutz und den 
vorhandenen Grünstrukturen 

 
Informationen zum Schutzgut Luft und 
Klima: 
finden sich in [1.] und [2.]  
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 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu 
Siedlungsflächen; Lokalklima; 
Luftqualität; Emissionsquellen; 
Auswirkungen durch Siedlungs-
entwicklung  

 
Informationen zum Schutzgut Kultur: 
finden sich in [1.], [2.], [9.], [12.] (Stel-
lungnahme Bezirksregierung Düssel-
dorf vom 27.08.2021; Stellungnahme 
LVR – Amt für Bodendenkmalpflege 
vom 03.09.2023) und [13.] Stellung-
nahme Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 09.08.2023 

 es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zum 
Vorhandensein bzw. Nichtvor-
handensein von Bodendenk-
mälern; Verhalten bei Funden 

 
Sonstige umweltbezogene Informatio-
nen:  

 Darlegung der Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgü-
tern [2.]  

 Prognose des Umweltzustan-
des unter Berücksichtigung der 
Durchführung der Planung und 
einer Null-Variante sowie Dis-
kussion anderer Planungsvari-
anten [2.]  

 Beschreibung der vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verringerung des 
Eingriffs [2.] 

 Ermittlung der Eingriffsintensi-
tät durch Erhebung des Vege-
tationsbestandes, der faunisti-
schen Ausstattung sowie der 
Zustände der übrigen Schutz-
güter und Überlagerung mit ge-
planten Nutzungen [2.] 

Hinweise zum Monitoring, d.h. zur Kon-
trolle der Entwicklung der Ausgleichs- 
und Er-satzmaßnahmen sowie zur spä-
teren Überprüfung der erwarteten Um-
weltauswirkungen [2.] 
 
 

B.3. Dienstzeiten 
 
Es besteht die Möglichkeit vorgenannte 
Planung und Anlagen während der übli-
chen Dienstzeiten der Stadtverwaltung 
Geldern nach vorheriger telefonischer 

Vereinbarung unter den Telefonnum-
mern 02831-398 (-330), (-370), (-372) 
und (-388) einzusehen und sich zu äu-
ßern. 
 
Der Beschluss und seine Anlagen kön-
nen ebenso im Ratsinformationssystem 
der Stadt Geldern unter www.gel-
dern.de abgerufen werden. Die Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Geldern kann dort ebenfalls abgerufen 
werden. 
 
 

C. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Beschlüsse zum Bebau-
ungsplan Nr. 154 „Im Lüßfeld“ werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ge-
mäß § 7 Abs. 6 Gemeindeverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstiger ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung oder der Flä-
chennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
 

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Geldern, 26.09.2023    
 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 


